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Nein, das ist auch eine totale Überzeichnung der Situation.

Man kann dich an eine Schule schicken, für die du studiert hast und ausgebildet worden bist.

Oder du bittest um Entlassung aus dem Beamtenverhältnis und suchst dir eine Stelle bei einem
privaten Schulträger an einer Schulform, an der du auch arbeiten möchtest.
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